
Oswald VUon Nell-Breuning 5}
Die ÜUnionsparteien VOLr der WertftrageE E C A E CT y U

Miıt „Unionsparteien“ sınd eindeutig die beiden das $ C“ in iıhrem Namen führenden
politischen Parteıen gemeınt, die ED un CSU, und ebenso oftenbar 1St dieses
”C“, das S1e in besonderer Weise VOL die Wertfrage stellt. Miıt dem „C(: 1m Namen
erheben diese Parteıen einen hohen Anspruch; zugleich aber stellen S1€e damıt sıch
selbst einen ebenso Anspruch un: unterwerfen sıch der Messung eben-
diesem Maßstab. Die 1mM Thema liegende rage aäßt sich demgemäß tassen: Welche
Forderungen stellt der mıt dem „C(: yewählte Ma(stabh diese Parteien? Das 1sSt die
normatıve rage, die sıch natürlıch auch explikativ stellen Uun: beantworten ließe
1eweıt entsprechen diese Parteıen dem Madßstab, dem S1e sıch unterstellt haben? Die
mır gestellte Aufgabe1 verstehe iıch dahin, daß iıch die rage 1mM normatıven Sınn be-
handeln soll; Sanz VO  3 den Faktizititen absehen äßt sıch dabej allerdings nıcht.

SO äßt sıch schon kaum entbehren, auf den yeschichtlichen Hergang zurückzu-
oreifen, WwW1e diese Parteijen entstanden sınd un W as ıhre Gründer dazu bestimmt hat,
ihrem Namen das 5 O voranzustellen. Aus der bloßen Worterklärung VO  e „christ-
liıch“ normatıve Folgerungen abzuleiten geht nıcht AN,; unbedingt mu auch 1n Be-
tracht SCZOSCH werden, W as diejenigen, die, sıch un ihr polıtisches Wollen
kennzeichnen, gerade diesen Namen gewählt haben, selbst darunter verstanden haben
oder WwW1e INa  w nach den geschichtlichen Umständen diese Namenswahl verstehen hat

Vorläuter

Dıie Unionsparteien beginnen nıcht einem absoluten Nullpunkt, sondern sind
Je nachdem, W1€e INa  z} auslegt entweder ine Fortsetzung oder eın Ersatz für die
Deutsche Zentrumspartei des Bismarckreichs und der Weıimarer Republik. Die
DZE; SCNAUCFr SCSART die Zentrumsfraktionen des Deutschen Reichstags und Preußi-
schen Abgeordnetenhauses VOT dem Ersten Weltkrieg bzw die Reıichstagsfraktion des
Zentrums und in Bayern die Bayerische Volkspartei der Weıimarer Zeıt, repra-
sentlerten ZWAar nıcht rechtlich, ohl aber tatsächlich den batholischen Volksteıil;: die
zrofße Mehrheit der kirchentreuen katholischen Wiähler yab ıhre Stimme dem Zentrum
nıcht, weıl s1e dessen politisches Programm billigten (ein formelles Parteiprogramm
wurde überhaupt Eerst Ende der Weımarer Republik entworfen), sondern weil

Reterat des Vertassers aut der Tagung „Kiırche Politik Partejien“ der Katholischen Sozialwissen-
schaftlichen Zentralstelle 1n Mönchengladbach 1974
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s1e VO  w ıhm er warteten, 6S werde für die Rechte der Kirche eintreten. Noch mehr: Von
der Jahrhundertwende bis ZUuU Ersten Weltkrieg wurde 1im Zusammenhang miı1ıt der
damalıgen Hochflut des Integralismus allen Ernstes diskutiert, ob das Zentrum eine
„polıtische“ oder ıne „katholische“ Parte1 se1 bzw seın habe Fuür den treuen Ka-
tholiken, der sıch nıcht als mündiıger Staatsbürger, sondern als gehorsamer Untertan
der kirchlichen UN weltlichen Obrigkeit ühlte, WwWar das Zentrum SOZUSaASCNHN das brac-
chium saeculare der Kırche, mittels dessen diese sıch der wiıiderrechtlichen Übergriffe
des Staats iın ıhre Freiheit un ıhre Rechte erwehrte. or zweıter Stelle un: mehr
1mM Bewußtsein der Politiker als der Wiäihlerschaft stand das Bestreben, der namentliıch
in Preufßen geübten Bevorzugung des evangelischen Volksteils und der Zurücksetzung
der Katholiken als Staatsbürger Zzweıter Klasse ENTIgZSESCNZULrFELCEN (in Bayern mi1it seiınem
katholischen Königshaus WAar nıcht die Bevorzugung des evangelischen Volksteils als
solchen, sondern der „Liberalen“ beider Konfessionen ZU Nachte:jl der Kiırchen-
treuen)

So gesehen die DZP?P Ww1e auch die spatere BVP 7weitellos katholische, InNnan

annn auch aAgCcCH hlerikale Parteıen, die 7zuletzt denn auch beide Prälaten Vorsitzen-
den hatten. Überspitzt gESART WAar in der DZP (dasselbe oilt VO  ' der hınfort nıcht
mehr eıgens nennenden BVP) der katholische Volksteil als politische Dressure-Zro04uD
organısıert; die D7ZP Vertrat den katholischen Volksteil un dessen Interessen 1n
durchaus vergleichbarer Weıse, wWw1€e ıne Landwirte-Parte1i die Interessen der Land-
wirtschaft oder 1ne Arbeiter-Partei die Interessen der Arbeiterschaft polıtisch vertritt.
Führende Männer der DZP, ersSter Stelle Ludwig Windthorst, haben jedoch immer
schr entschieden festgehalten, daß „katholische“ Parte1 1mM Gegensatz einer „polıti-
schen“ Parte1i eın Unbegrift ist; da fehlt schlechterdings einem logischen Finte1i-
Jungsgrund. oder 1n welchem Sınn iıne politische Parte1 sıch cselbst als christlich
oder katholisch bezeichnen oder bezeichnet werden kann, davon spater.

An dieser Stelle 1st auch nıcht darüber befinden, ob oder inwıeweılt damals für
den kırchentreuen katholischen Volksteil das Bedürtnis bestand, sich als politischer
Machtkörper etablieren, seinen Glauben bekennen un: nach ıhm leben kön-
NCN, ohne dessentwillen VO  o der Teilnahme den Gütern, die der Staat allen
seinen Staatsangehörigen vermitteln hat, ausgeschlossen seıin oder doch in der
eilnahme daran unbillig beschränkt werden. Aut jeden Fall aber W ar die DZP
für die überwältigende Mehrheit der gläubigen Katholiken 1e] wenıger ıne at-

liche (staatspolıtische) als vielmehr iıne kirchliche (kirchenpolitische) Angelegenheit.
Da{f die Reichstagsfraktion der DZP 1MmM Kaiserreich nıcht NUuUr für die Freiheit der
Kirche un die Rechte des Apostolischen Stuhles eintrat, sondern auch führenden An-
teil der Sozialgesetzgebung hatte un damıiıt höchst bedeutsame STAaAats- un gesell-
schaftspolitische Aufbauarbeit leitete, kam ohl NUu  — dem kleineren Teıil der Wähler

Bewußtsein. Insbesondere se1it ismarcks Kulturkampf Ssetzte der Klerus be] Wah-
len ZUuU Reichstag un den Länderparlamenten seın Vertrauen in die „KROosen-
kranzwähler“; 1n Wahlkreisen miıt geschlossen katholischer Bevölkerung wurde die-
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SCS Vertrauen Jahrzehntelang nıcht enttäuscht. Selbst die große sozzalpolitische un:
damıt echt politische, staatsmännıs  e Leistung der DZP bzw der Zentrums-
fraktion WAar nıcht NUur 1n den Augen der Zeitgenossen, sondern erscheint auch uns
Heutıgen noch als Auswirkung oder Ausstrahlung der katholischen, insbesondere der
päpstlichen Sozijallehre (Enzyklika „Rerum novarum”); demnach sınd WIr auch heute
noch gene1gt, diese in Wahrheit staatsmänniısche Leistung dem Zentrum nıcht sehr inA S e E R D A A a seiner Eıgenschaft als politische Parteı, sondern 1n seiner Eıgenschaft als bracchium
saeculare der Kırche zuzuschreiben: die Inspiration dazu kam in der Tat unbestreitbar
VON kırchlicher Seıite.

Parteigründungen nach 1945

In dem Mafs, w 1e 1m Weımarer Staat das Verhältnis VON Staat und Kirche, 1NS-
besondere VO  = Staat un katholischer Kirche, sich Zzu CGuten hin entwickelte und die
Kirche sıch einer bıs dahin nı1ıe gekannten Freiheit erfreute, benötigte s1e eın solches
bracchium saeculare nıcht mehr un verlor denn auch die DZP mehr und mehr diesen
Charakter. Nachdem dann 1M Tausendjährigen Reich nıcht die katholische Kırche
allein, sondern beide christliche Kırchen, Ja alle, denen christlicher Glaube und christ-
iıche Werte noch gyalten, sıch den Wahnideen des Natıionalsozialismus und dem
in seinem Namen begangenen Unrecht wıdersetzt hatten, lag nahe, nıcht mehr w 1e€e
1im Bismarckreich un noch 1ın der Weımarer eıt die Katholiken alleıin, sondern alle
Christen einem politischen Machtblock zusammenzufassen, der Wiederkehr VO  a

Vergewaltigungen, yleichviel ob VO  = natiıonalsozialistischer oder bolschewistischer
Seıte, wırksam vorzubeugen und, wWenn nötıg, Wiıderstand ENTIZEZSENZUSETZEN. Der Ab-
wehrkampf den brutalen Angriff des Neuheidentums hatte die christlıchen Kon-
fessionen einander nähergebracht; sollte die Stelle der ZWar nıcht de Jure, aber
de facto (mono-)konfessionellen DZP eın bikonfessioneller oder Bonkontessioneller
Machtblock treten

Der Versuch, dem alten Namen „Zentrum“ ıne NCUC, gleichtalls die Konfes-
S1O0Nsgrenzen überwindende polıtische Parte1ı 1Ns Leben rufen, raucht hiıer LUr

der Rücksicht erwähnt werden, daß als gemeiınsame Grundlage nıcht der christliche
Offenbarungsglaube, sondern das Naturrecht vorgesehen Wal, oftenbar Wrlr INan sıch
nıcht bewußt, dafß INan damıiıt den Anhängerkreis doch wieder hauptsächlich auf Katho-
liken beschränkte, da die überwiegende Mehrkheit der evangelıschen Christen, insbe-
sondere der evangelischen Sozıialethiker, eın Naturrecht mindestens S W 1e WIr
Katholiken verstehen pflegen gerade Aaus theologischen Gründen ablehnen.
Größere un namentlich dauernde Bedeutung hat dieses NEUEC „Zentrum“ nıcht C1I-

reicht; seıne führenden Leute, die ohl sämtlich Katholiken 1, dürften inzwischen
mehr oder weniıger alle den Weg ZUur CD  S IINhaben

enauer ermitteln, inWwW1ieweit be1 der Gründung der beiden politischen Parteıen,
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die ihrem Namen das „C« voranstellten, der CGCSU 1n Bayern un: der CD  S 1m übri-
SCHh deutschen Raum (einschließlich noch der damaligen der Gedanke maßgeb-
lıch WAal, die Christen bedürften, sıch ıne antichristliche Entwicklung des
nach dem Zusammenbruch des Nationalsozialismus NEeUu autfzurichtenden Staatswesens

schützen, eiıner äÜhnlichen politischen Repräsentanz, w1e die DZP namentli;ch in
der Kulturkampfzeit für die deutschen Katholiken SCWESCH WAar, muß dem Hıstoriker
überlassen leiben. Für das 1er behandelnde Thema trıtt diese rage weıt zurück

Bedeutung gegenüber der anderen, ob INa  e sıch mıiıt dem Gedanken trug, nachdem
der natiıonalsozialistische Staat abgewirtschaftet hatte, wieder die Tradıition des
christlichen Staats anzuknüpfen un einen 1n welchem Sınn auch immer als „christlich“

bezeichnenden Staat aufzurichten. Außer jedem Zweıtel steht, daß INa  w weıt über
die Kreıise hinaus, Von denen die Gründung der CD  S un GSU ausgıng oder die sıch
diesen Parteıen zuwandten, auf Grund der gemachten Erfahrungen entschlossen WAal,
den 1n Weılmar NtiernomMMeENen Versuch eines wertneutralen Staats nıcht wieder-
holen, sondern den wWwenn auch NUur als vorläufig betrachteten Bau der Bundesrepublik
Deutschland auf einen Consensus über vorgegebene Werte gründen, w1e WIr sS1e 1mM
Grundrechteteil des Bonner Grundgesetzes nıedergelegt finden An den Beratungen
un: der Beschlußfassung über das Bonner Grundgesetz haben Politiker der @BB und
CGCSU ma{fßgeblich, aber keineswegs alleiınbestimmend mıtgewirkt. Ganz zweıtellos aber
War diese Gründergeneration nıcht NUuUr ma{ißgeblich daran beteiligt, diese Werte 1n das
Grundgesetz einzubringen, sondern hat sıch Aaus echter Überzeugung ihnen bekannt,
sıch auf s1e verpflichtet un: diese Verpflichtung ıhren Nachfahren als ıhr politisches
Vermächtnis hinterlassen.

In den Jahren, die se1it Inkrafttreten des Grundgesetzes verflossen sınd, sind nıcht
1LUFr viele Erinnerungen verblaßt, sondern hat sıch auch sowohl 1n der wissenschaft-
lıchen Erkenntnis un 1mM öftentlichen Denken als auch 1n den tatsächlichen Verhältnis-
SC und Gegebenheiten vıieles und darunter manches grundlegend verändert; nıchts-
destoweniger 1STt die Kontinuıltät nıcht abgerissen un vieles Heutige LLUTL: AUS der
Kenntniıs der Vorgeschichte verständlıich. Auch 1m Werturteilsstreit stehen WIr nıcht
mehr be1 1909 ebenso hat die Wissenschaft VO  - der Politik, SOWeIlt s1e damals über-
haupt schon 1mM heutigen Sınn zab, inzwischen bedeutende Fortschritte gemacht.

Keıine „politischen Kirchen“ unerläßlicher Minimalkonsens

Heute wı1ıssen WIr, da{ß politische Parteien ıcht unbedingt „polıitische Kirchen“ se1n
mussen (was S1e 1mM angelsächsischen Bereich Ja auch nıemals SCWESCH sind!). Damıt 1St
gemeınt: Politische Parteıen benötigen keine voll ausgebaute, bekenntnismäßßig fest-
gelegte, se1 relig1öse, se1l arelig1iöse, sSe1 antırelig1öse Weltanschauung, ıhr
politisches Programm darauftf gründen; dafür genugt eın ZeWw1sser Bestand DC-
meınsam bejahten SOgENANNTEN „vorletzten Werten“, über deren letztendliche Ver-
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ankerung 1n einer relig1ösen, arelig1ösen oder antıreligiösen Weltanschauung den
Anhängern der Parte1 nıcht notwendig Übereinstimmung bestehen mu{fß

Wıe schon erwähnt, wıissen WIr aber gerade auch Aaus den Erfahrungen mıiıt der We1-
Reichsverfassung: Damıt eın staatliches Gemeinwesen überhaupt bestehen (Be-

stand haben) kann, 1St eın Consensus über eın Mindestmaß VO  . vorgegebenen oder, 1n
der Ausdrucksweise VO  w Adolf Arndt, „unabstimmbaren“, der Abstimmung un
dem Mehrheitsentscheid entrückten Werten, die VO  w allen, se1 als Regierungspar-
teıen, se1l als Opposıtionspartelen, den Staat tragenden Parteien bejaht werden,
schlechterdings unentbehrlich. Das bedeutet: Jede Parteı, die als Teıl des Staatsganzen
(ın Parteı klingt „pats: an) das Ganze mıttragen 111 oder miıtzutragen beansprucht,
mMu sıch selhbst un jedem, dessen Miıtgliedschaft oder Wählerstimme S1e wiırbt,
Rechenschaft geben über die Grundwerte, autf denen ıhr Programm autbaut oder S1e
ihre Grundsatz- un Aktionsprogramme aufzubauen gedenkt. Dabei wiıird SlanzZ
besonders darauf ankommen, die Z csehr großen Tejl unbewußten Wertvorstellun-
SCNH, VO  w denen s1e ausgeht, explizit machen. Dazu aber 1st erforderlich, dafß S1e

Verzicht autf wohlklingende Allerweltsformeln und nıchtssagende Leertormeln
präzıse Intormationen x1bt, sıch VO  3 der Lyrık ZUF Logik durchringt.

Von den 1m Deutschen Bundestag Parteıen hat me1ines Wıssens bisher
1Ur ine VOTLr nunmehr 15 Jahren den ernsthaften Versuch gemacht, sıch über die Werte,

denen Ss1e sıch bekennt, un die Wertmadfsstäbe, denen s1e polıtische Ziele und
Miıttel mißt, klarzuwerden un anderen klare Auskunft arüber geben; leider hat
gyerade S1e siıch Begınn mMi1ıt Lyrik übernommen un 1St 1mM Lauf der nachfolgendens a N e a ı E Ea a . Jahre mehr un mehr VO  w der Logik abgekommen; iımmerhin bleibt ıhr das Verdienst
des erstmaligen Versuchs. Von der Drei-Punkte-Parte1i WAar ein derartiger Versuch
Sar nıcht erWarten; ıhrer Manövrierfähigkeit als Züngleın der Waage willen
mussen be;i ıhr die Gewichte verschiebbar, WE nıcht auswechselbar se1In.

Dıie DZP hatte bıs weılt 1n die 1920er Jahre hinein keıin eıgenes Parteibrogramm.
Das besagt jedoch nıcht, daß S1e keinen Wertma{fßstab besessen hätte, dem S1€e ıhre
politischen Ziele ma Sıe y]laubte wohl, 1mM yesunden Menschenverstand, 1m Licht der
yöttlichen Offenbarung un 1n den Staatsenzykliken eos 888 alles haben, W as

S1e diesbezüglich benötigte. Wenn eın Moraltheologe VO Rang Mauysbachs 1n der We1-
Nationalversammlung safß und die Fraktion 1n Grundsatzfiragen beriet, erschien

das als ausreichend, un: 1n der Tat konnte CI, da die anderen Parteien der WeıLimarer
Koalıition ıhm keinen gleichwertigen Partner gegenüberzustellen hatten, bedeutenden
Einfluß ausüben. Im Herren  1emseer Iub und 1m Bonner Parlamentarischen Kat
saßen weder Prälaten noch Moraltheologen; hier die Politiker Sanz un sich
und aut sıch selbst gestellt. Da die der Ausarbeitung des Grundgesetzes beteiligten
Politiker ıhre Aufgabe nahmen un VO  - einem hohen Ethos 5M,
wırd eın sorgfältiger Leser des VO  e iıhnen gyeschaftenen Grundgesetzes ıhnen abspre-
chen; Sanz bestimmt xilt das VO  3 denen, die sich damals als „christliche“ Politiker be-
kannten un das „C“ 1n den Namen ıhrer Parte1 aufnahmen.
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„Christlich“ 1im Parteinamen

Damıt 1st aber die rage noch nıcht beantwortet, w 4s 1 politischen Kontext das
Wort „christliıch“ für S1e besagte un W as S1e MIiIt dem O 1mM Namen ıhrer Parteıjen
ZU Ausdruck bringen wollten.

Da katholische un evangelische Christen a  9 die diesen Namen wählten, 1St
ohl nıcht überflüssig, den unterschiedlichen Sprachgebrauch autf katholischer

un evangeliıscher Seıte erinnern. Auf katholischer Seıte pflegte der Sprachgebrauch
7zwischen „christlich“ un „katholisch“ dem Sınn unterscheiden, daß „christlıch“
yleichbedeutend WAar MmMi1t „interkonfessionell“, wobe] uns heute nıcht mehr bewußt ISt,
daß der unselige Integralismus jegliche Interkontessionalıität strikt abgelehnt hatte.
Generisches Christentum War nach ıhm eın Unbegrifl ; da das katholische Christentum
das eiNZ1g wahre, alle anderen Konfessionen dagegen talsch seı1en, wahr un falsch
aber 1ın kontradiktorischem Gegensatz 7zueinander stünden, könne logisch keinen
gemeınsamen Oberbegriff „christlich“ veben, sondern NUNY den katholischen Glauben
un: die katholische Kiırche. Nichtsdestoweniger W ar uns geläufig, nıcht LLULE VO  w

christlichem Staat un: christlicher Politik, sondern auch VO  - christlichen Bauernvere1-
NCMN, christlichen Gewerkschaften und vielem anderen sprechen, WOSCHCH 1U  - aller-
dings nehmende evangelısche Kreise den Einwand erhoben, solche Wortverbin-
dungen sej]en unzulässıg; Christ se1 NUTL, Wer die Taufe empfangen habe: christliche Instı-
tutionen gebe nıcht.

Den Gründern, die ıhre Parte1 als „christlıch“ bezeichneten un das ”C 1n deren
Namen aufnahmen, WAar zweıtellos darum CunNn, 1mM Gegensatz ZU integralistisch
überbetonten Konftessionalismus den ınterkonftessionellen Charakter ihrer Gründungen
herauszustellen: 1NsSOWweılt rachte das ® C“ mehr das Negatıve, die Absage die kon-
fessionelle Trennung, ZU Ausdruck als eın posıtıves Bekenntnis christlichen Nor-
INLEN un: Werten, die INa  =) Banz selbstverständlich als verbindlich ansah un: annahm,

da{fß eines eigenen Hınvwelises daraut Sal nıcht bedurtte. Aus der Absage die
(Mono-)Konfessionalität ergab sıch ohne weıteres die Abweisung jedes hlerikalen FEın-
flusses. Christliche Polıitıik, Ww1e diese Politiker sS1ie verstanden, Wr sıch ihrer Eigenstän-
digkeit bewußt, un S1e test entschlossen, diese Eigenständigkeit unbedingt
wahren. Dıie Kirchen durften Wahlhilfe leisten: dreinzureden hatten s1e nıcht. Hatte
schon Windthorst 1n der Septennatsirage vatıkanısche Weısungen die DZP Zzurück-
yewlesen, kamen solche für die Gründer der Unionsparteıen überhaupt nıcht mehr
ın Betracht.

Was ZuL un w a4s höse sel, das wollten S1e nach dem Gesetz Christ1 beurteilen und
nıchts unternehmen, W as diesem Ma(ßstab 3801 nıcht bestehen könnte. Tatsäch-
ıch dürften ıhre Vorstellungen VO  } christlicher Sıttenordnung un Wertewelt nıcht
wesentlich über das hınausgegangen se1n, W 4S sıch iın der heutigen säkularisierten Welt
AUus christlicher Iradıtion noch erhalten hat un ZULr zivilen Wohlanständigkeıit gehört.

Ungefähr in diesem Sınn 1St denn auch ohl verstehen, WEeNn eIDi5E un CSU-
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Politiker sıch selbst als christliche Politiker und ihre Politik als christliche Politik be-
zeichnen un wenn S1e gelegentlich auch VO  - christlichem Staat redeten un unseren
bestehenden Staat als christlichen Staat haben wollten.

„Christliche“ Politik, „christlicher“ Staat

In der Präambel ZU Grundgesetz ekennt das deutsche olk sıch seiner Verant-
WwOortung VOL Gott (und den Menschen). Dem können nıcht NUr Christen zustımmen,
sondern auch Bekenner der alttestamentlichen Religion und des Islams, Ja alle Theisten.
Eın Bekenntnis Jesus Christus oder ZU Christentum kennt das Grundgesetz nıcht.
Wohl aber ekennt sıch Werten, die jeder staatlichen Gemeıinschaft als achten
un schützen vorgegeben und darum ‚unantastbar“ (AFt 1 Abs oder „ U VCE-
letzlich und unveräußerlich“ (Abs. sınd. Ob oder 1inwieweılt diese durch die „Grund-
rechte“ gyeschützten Werte im christlichen Sınn verstanden werden oder verstehen
sınd, 1St rage der Auslegung. ber auch 1Nnsoweit dies zutrifft, siınd S1e nıcht deswegen
oder als solche geschützt, sondern weıl S1e uns geschichtlich 1n diesem Verständnis über-
bommen sınd. Wenn daher, wIıe WIr bereits erleben, das allgemeine Verständnis VO  3

Ehe, Familie, vielleicht SOa des Grundwerts „Menschenwürde“ siıch wandelt, sıch
\VAOS überkommenen christlichen Verständnis löst und 1n unmerklichen Schritten, 1
Ergebnis aber immer weıter davon entfernt, dann folgt die Auslegung des Grund-

diesem Wandel und dieser Abwendung. Im Augenblick des Inkrafttretens des
Grundgesetzes mögen die VWerte, denen sıch bekennt, noch mehr oder wenıger
alle miıt dem Sıttengesetz, W1e VO  e} der Kırche verkündet und ausgelegt wird, über-
einstımmend verstanden worden se1n; iıne dauernde Bindung dieses Verständnis
1St 1m Grundgesetz weder ausgesprochen noch auch NUur stillschweigend darın enthalten.

Damıt sınd WIr bei der rage angekommen, 1n welchem Sınn denn für verfas-
SUNSS- bzw grundgesetztreue politische Parteıen überhaupt möglich ist, „christlich“
se1N, sıch die christlichen Normen und VWerte bınden und nach ıhnen
leben Ist mMi1t dem Grundgesetz vereinbar, 1n der Politik christlichen Normen un
Werten nıcht 1Ur neben anderen Rechnung tragen, auch nıcht 1Ur ihnen grundsätz-
ıch nıcht zuwıiderzuhandeln, sondern sıch bei seınen politischen Entscheidungen VO  w

ihnen maßgeblich bestimmen lassen?

Christliche Normen und VWerte

Christliche Normen und Werte Was 1st iın diesem Zusammenhang darunter Velr-

stehen? Und WI1e kommen sS1e für den Politiker und für seine Politik 7AU Tragen?
hne jede Einschränkung das ANZ: 1m christlichen Sınn verstandene Sıttengesetz

beansprucht Geltung als s HO negatıva“. Der christliche Politiker weıfß sıch dessen
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Normen und VWerte ohne Ausnahme gebunden; se1ın (Gewı1ssen verbietet ıhm, auch 1LULr

einer einz1ıgen zuwıiderzuhandeln. Die Parteı, die sich durch das ”C 1n ıhrem Namen
als christlich bekennt, bringt damıiıt ZU Ausdruck, dafß S1e dieses christlich gebundene
Gewı1issen ihrer Mitglieder und Wähler unbedingt achten gewillt iSt: WeLr dieser
Parteı beitritt oder ıhr seine Wahlstimme x1bt, oll sıch daraut verlassen können, da{fß
die Parte1ı daran unverbrüchlich ftesthält.

Erschöpfend auszuführen, welche politischen Maxımen sıch Aaus dem Sıttengesetz
ergeben, inwıeweıt Normen der Individualethik unmıiıttelbar auf den polıtıschen Be-
reich übertragbar sınd oder inw1ıeweıt sich da AUS der Natur der Sache Abwandlungen
ergeben, würde ein Buch füllen un noch mehr: das gehört nıcht hierhin. An dieser
Stelle mu{ß uns die Gewißheit genugen, daß Gottes heiliger Wıille nıemals seiner We1is-
elit widersprechen annn noch auch umgekehrt; damıt siınd WIr sıcher, dafß politische
Ethik, dem 1mM christlichen Sınn verstandenen Sıttengesetz Genüge Cun, nıemals
unvernünftig oder sachwıdrig se1n braucht un infolgedessen für den Politiker keıin
Bedürfnis besteht, klüger seın wollen als Gott, der vermeıntlich VO  - diesen Dıngen
nıchts versteht, da{fß seine Gebote und Verbote manchmal unpraktikabel se]en und
der Berichtigung bedürften.

Entscheidungen Ungewißheit

Politische Entscheidungen sınd fast ausnahmslos Entscheidungen Ungewißheit.
Darum ordert die christlich verstandene politische Ethik nıcht, da{ß der Politiker 1n
seinen Entscheidungen ımmer das Rıchtige trıfit, sondern ordert VO  =) ıhm 1Ur ZEeEW1sSSEN-
hafte Sorgfalt 1mM Ermuitteln un: Abwägen der Gründe für un wider: das aber 1St
bestimmt nıchts der christlichen Ethik Eigentümliches. Sehr oft aber wird nıcht 1Ur das
Tatbestandliche, insbesondere die Aussıicht auf Erfolg oder Getfahr des Mißerfolgs, un
wiıf(ß se1n, sondern werden auch bezüglıch der ethischen Norm Zweıtel oder Unklarheit
bestehen. Wır rauchen da Sal nıcht Fragen solcher Größenordnung w1e nach dem
gerechten Krieg oder heute nach der Erlaubtheit des Gebrauchs VO  - Atomwaften
denken; als klassısches und gerade Jüngst wieder aktuell gewordenes Beispiel se1 NULr dıie
Reglementierung des Dırnenwesens geNANNT; darf der Staat oder die politische (se-
meıinde die gyeschlechtliche Unzucht durch Reglementierung mehr oder wen1ger ınstıityu-
tionalısıeren? Ganz grundsätzlich und allgemeın die rage Ist die Güterabwägung
unbeschränkt anwendbar, oder siınd bestimmte Güter WwW1e beispielsweise das menschliche
Leben der Güterabwägung schlechthin und allen Umständen entzogens

Wıe verfahren 1St, 1n solchen Zweifelstragen grundsätzlicher Art dem dıe
praktisch-konkrete Entscheidung tragenden sıcheren Gewissensurteil kommen, ohne
das WIr nıemals ıne Entscheidung treften oder einer Handlung schreiten dürfen,
wırd 1n der Moraltheologie eingehend und scharfsınnıg erOrtert; VO christlichen Poli-
tiker mussen WIrLr seinen Gunsten annehmen, werde, auch ohne moraltheologisch
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geschult se1n, MmMi1t seiınem gyesunden Menschenverstand und seinem ehrlichen u  n
Wıillen bej der Bildung se1nes Gewissensurteils iımplizit verfahren, wIıe die moral-
theologische Doktrin die Methode explizıt entftaltet.

Hierarchie der VWerte Gemeinwohl

An der Spitze der Werthierarchie steht das höchste und liebenswürdigste Gut, G ott
Selbstverständlich weiß der christliche Politiker sıch VOTL ıhm 1n SAanNzZ besonderer Weıse
verantwortlich, 1: mehr als LUTL 1mM Sınn der 1n der Präambel ZUuU Grundgesetz EeNTt-

haltenen, gewiß yutgemeinten, nıchtsdestoweniger aber formelhaf wirkenden
Wendung. Die Beziehungen der Menschen (SOtt regeln zaählt der christliche Pol:i-
tiker jedoch nıcht seinen Aufgaben; das überläßt der Kirche Für seine Politik
wird das bedeuten, da{fß der Kiırche MI1t Achtung und Wohlwollen begegnet, W1e dies
namentlich durch die UÜbernahme der Religionsartikel der Weıimarer Reichsverfassung
in das Grundgesetz geschehen 1St

Die zentraler Stelle der Werteordnung des Grundgesetzes stehende Menschen-
zuuürde erkennt un anerkennt der christliche Politiker in ihrer transzendenten I)ımen-
S10N ; AaUS dieser ergeben sich jedoch mindestens nach der heute 1n der katholischen
Moraltheologie herrschenden Meınung heine 7zusätzlichen konkreten Kriterien oder
politischen Direktiven:;: S1€e vertiete 1Ur die Achtung VOTLT der menschlichen Würde, W as

allerdings wesentlich dazu beitrage, das Gewissen des Politikers schärfen, ohne w1e
SESART ıhm zusätzliche Direktiven oder Kriterien jefern. Auf jeden Fall aber liegt
1m christlichen Menschenbild eın starker Schutz vereinseıtigende Fehlurteile über
den Menschen un dıie ıhm kraft seiner Menschenwürde zustehenden Rechte und ob-
liegenden Pflichten. Hatte die katholische Kırche allen Grund, den se1t Ende des

Jahrhunderts proklamierten, einselt1g individualistisch-liberalistischen „Menschen-
rechten“ mMIiIt Bedenken, Ja Mifßtrauen begegnen, konnte S1e ın der Enzyklika
„Pacem iın terrıs“ (1963) mi1t den auch die soz1iale Gebundenheit des Menschen gebüh-
rend betonenden Menschenrechten der Vereinten Natıonen ihren örmlichen Frieden
machen, nıcht SaAagCNh;: sS1€ kanonisieren. Fuür den christlichen Politiker bedeutet die
Interpretation, die seıine Kırche den Menschenrechten 21bt, für deren rechtes Verständnıs
und richtige Anwendung iıne wertvolle Hıltfe und Sicherung.

Dasselbe oilt VO  w dem für ede Politik entscheidend wichtigen, heute ganz Unrecht
vielfach als „Leerformel“ verschrienen Begriff des Gemeinwohls, ganz besonders VO  3

dem Verhältnis, 1n dem Gemeinwohl und Einzelwohl zueinander stehen. Mag selbst die
christliche Soziallehre sıch schwertun, dieses Verhältnis begriftlich sauber bestim-
inen un lichtvoll darzustellen, verhütet doch ıhr VO  - den Einseitigkeiten sowohl des
Indivyvidualismus als auch des Kollektivismus freies Menschenbild MIt seinem AUSSCW O-
n  n Gleichgewicht 74 @  e ındıvidualitas und socialıitas ZU mindesten EXtTTremMe X7Z7esse
sowohl nach seıten des Einzelwohls als auch des Gemeinwohls.
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wel Sozi1alprınzıpiıen

Von den in der christlichen Sozijallehre gebräuchlichen Sozialprinzıpien siınd WESC
ihrer politischen Relevanz weni1gstens das Solidaritätsprinzip und das Subsidiarıtäts-
prinzıp ennen.

Unmiuttelbar Aaus der recht verstandenen Synthese VO  $ indiıvidualitas un socıalıtas
erg1ibt sıch das Solidaritätsprinzip. In einer seliner verschiedenen, 1mM Sachgehalt über-
einstimmenden Formulierungen besagt die Bindung des Glieds der Gemeinschaft
die Gemeinschaft als Ganzes und die Rückbindung der Gemeinschaft jedes ıhrer
Glieder; damıt sichert das Einzelwohl Überforderung durch Ansprüche 1mM
Namen des Gemeinwohls, nıcht mınder aber auch das Gemeinwohl Minder-
leistung oder Sar Leistungsverweigerung, die sıch selbstsüchtig oder eigennützıg auf
das Einzelwohl oder Eıgeninteresse berufen wollte. Kontrovers gerade auch inner-
halb der das ” 1M Namen führenden Parteijen 1St beim Subsidiaritätsprinzip meıner
Meınung nach allerdings nıcht das Prinzıp selbst, sondern eın das Prinziıp herum
entstandenes Knäuel VO  - ZU Teil grotesken Mißverständnissen.

Mıt Rücksicht autf diese Kontroversen innerhalb der Unionsparteıen, aber auch auf
dıe Behauptung, 1mM Gegensatz ıhrem Bekenntnis diesem Prinzıp betreibe die
SPD iıne ıhm zuwıiderlaufende Politik, mufß hier auf das VO  . evangelıscher Seıite
manchma] als „katholisch“ abgelehnte Subsıidiaritätsprinzip ausführlicher einge-
SlaıNSCH werden. Selbstverständlich 1St das Subsidiariıtätsprinzıp weder katholisch noch
evangelisch, noch überhaupt „christlich“, sondern eintach einsichtig un richtig. Tatbe-
standlich OIaUs, dafßi das Glied 1n ırgendwelchem Umftang der Hıltfe des (z3an-
zen bedarf; nOormatıv, da{fß das Ganze (dıe Gemeinschaft) ıhm diese Hılfe schuldet
(lateinisch: subsidiarium offıcıum!). Soll iıne Ma{fßnahme der Gemeinschaf echte Hılfe,
also wirklıch hılfreich se1n, dann dartf s1e Sagt das Prinzıp das Glied nıcht eNt-

mündıgen oder bevormunden, darf nıcht seiner das Cun, W as das Glied ebensogut
oder noch besser selbst tiun kann: diese Selbstbetätigung un diıe mıiıt ıhr verbundene
Selbstentfaltung („omne agendo perficıtur“ !) soll nıcht verhindert, S1e soll 1mM
Gegenteıl ermöglıcht un tunlichst gefördert werden: Gemeinschaftshilfe ZUur Selbst-
hılfe

Der unselige Anklang Fremdwort „subsidiär“ mıiıt seiner (Neben-)Bedeutung
„ersatzweıse“ oder „(not-)behelfsmäßig“ führt leicht der fehlerhaften restriktiven
Auslegung, Gemeinschaftshilfe se1 1988058 1NnSOWeılt zulässıg, als S1e unerläfßlich notwendig
se1. In der Abwehr kollektivistischer un totalıtarıstischer Tendenzen kann iıne cölche
restriktive Haltung durchaus Platz se1IN: S1e hebt aber 1Ur eine, nämlich die negatıve
Seıte des Prinzıps hervor und verengt s1e [0}°4 noch Posıtıv besagt das Subsidiaritäts-
prinzıp Die Gemeinschaft hat ın dem Bereich, für den s1e zuständıg ISt, alle Hıltfen
gewähren, nach denen eın echter Bedarft esteht un die wirklich hılfreich sind.

Auf das Verhältnis VO  w Staat un Kirche aßt sıch das Prinzıp, auch sSOWeIlt iıhre
Zuständigkeiten sıch überschneiden, eintach deswegen nıcht anwenden, weil weder der
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Staat Glied der Kırche noch die Kirche Glied des Staats 1St das galt nıcht NUr VON derkatholischen Weltkirche, sondern selit Abschaffung des landesherrlichen Summepisko-pPats auch VO  e} den evangelıschen „Landeskirchen“). Auf das Verhältnis VO  e öftent-lıcher „S50oz1ialhilfe“ und „Ireier“ Wohlfahrtspflege aßt das Subsidiaritätsprinzip sıch1iNnsoweit anwenden, als zwıschen ihnen bzw ihren Trägern eın solches Glied-- R a ala a Ganzes-Verhältnis oder eın diesem vergleichbares Verhältnis besteht; das hbann derFall se1n, 1St aber keineswegs notwendig oder immer der Fall
Nach meıner Überzeugung o1bt keinen vernünftigen Menschen der das richtigverstandene Subsidiaritätsprinzip nıcht ohne weıteres einsähe, dagegen sehr viele, auchkluge un wohlmeinende Menschen 1n Welrt und Kırche, die 1n unerleuchtetem Eıter,* Oaa c e aaı 3 Cn a Cn Bln va ä vielleicht auch 1n Überschätzung ihrer eigenen Tüchtigkeit und Unentbehrlichkeit iıhm1n yrofßem Ausmaß zuwıderhandeln.
Nach dem Vorgesagten nötıgt Respekt VOTr den Vätern sowohl des Grund-als auch des Godesberger Grundsatzprogramms der SPI) der Annahme, da{fßkeiner Von ihnen das rıchtig verstandene Subsidiaritätsprinzip ablehnt dies unbe-schadet der Tatsache, da{ ihm ın der politischen Praxıs VO  3 Politikern aller Rıchtungen

1Ur allzuoft zuwidergehandelt wırd. Da hier NUur die normatıve Seıite desVerhältnisses der GDU/GSU geht, 1St darauf nıcht näher einzugehen, sondern 1Urbetonen, da{fß die christliche Sozıiallehre miıt allem Ernst und allem Nachdruck fordert,nıcht allein die negatıve oder restriktive, sondern Sanz ebensosehr die posıtıve undinıtiative Seıite des Subsidiaritätsprinzips nehmen. Wollen die CDU und CGS
iıne christlich inspirierte Politik, insbesondere Soz1ialpolitik, betreiben, dann mussen s$1e
1m Sınn des Solidaritätsprinzips die Rückbindung der Gemeıinschaft als Ganzes alle
ihre Glieder (Gliedgemeinschaften und einzelne) ebenso nehmen und 1n der poli-tischen Praxıs realisieren W1e€e dıie Bındung der Glieder (der einzelnen und der Glied-
gemeınschaften bildenden Gruppen) das zroße Ganze der staatlichen (politischen)Gemeinschaft, oder, W as in der Sache autf dasselbe hinauskommt, 1m Sinn des Subsi-
diaritätsprinzips die Pflicht der zroßen politischen Gemeinschaft, ıhren Gliedern Hıiılfe,und ZWar wiırklich hıilfreiche Hılte leisten, ebenso nehmen und 1n der polı-tischen Praxıs realisieren W 1e das echt der Glieder (der Interessen- und anderen Grup-
pen W1e auch der einzelnen) aut freie Entfaltung 1n allem, WOZU s1e, se1 ohne, se1
MmMiıt Hılfe der größeren Gemeinschaft fähig sınd, WwOomıt selbstverständlich deren Pflichtkorrespondiert, ihrerseits, se1l als Vorleistung, se1 als Gegenleistung, nach besten
Krätten ZU Wohl des Ganzen beizutragen.

Grundgesetz und christlich verstandenes Sıttengesetz
Damiıiıt 1St 1m wesentlichen SCSART, die Unionsparteien durch das ihrem Namen

Vorgesetzte „C sıch gebunden haben Da S1e sıch aber als polıtische Parteıen verstehen
und 1m politischen Raum wırken wollen, sınd s1e WwW1e alle anderen polıtischen Partei:en
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die verfassungsmäßige Ordnung, 1n der Bundesrepublik also das Grundgesetz
gebunden. Damıt stellt sıch die Frage, ob oder welchen Voraussetzungen diese
beiden Bindungen miıteinander vereinbar sind. Das 1St dann der Fall; WE die Werte
un die Wertordnung des Grundgesetzes un dıe VWerte un die Werthierarchie des
christlich verstandenen Sıttengesetzes, WEeNnNn s1ie sıch auch nıcht miteinander decken,
doch 1n keinem Punkt einander widersprechen. Für das Grundgesetz mindestens in dem
Sınn, WwW1e seine Väter ursprünglıch verstanden un vewollt haben, wurde dies bereits
als zutreffend festgestellt, dabe; allerdings auch schon ausdrücklich darauf hingewiesen,
daß das Grundgesetz se1ne Geltung nıcht AausSs dem christlich verstandenen Sıttengesetz
oder Aaus selner Übereinstimmung mıiıt dessen Wertordnung herleitet, vielmehr die
letzte Begründung der VO  3 ıhm bejahten Werte und damıt seiner eigenen Verbindlich-
eıt offenläßt. Das Grundgesetz etabliert keinen w1e immer verstandenen „christlichen
Staate, vielmehr den föderatıven, demokratischen un: soz1alen Rechtsstaat, dessen
Toleranz bıs die außerste Grenze dessen geht, W as eın sich verstehender Staat
och zulassen kann, ohne sıch selbst aufzugeben un sich den subversiven Krätten aus-

zuliefern, die die freiheitliche Ordnung deren Zerstörung miıßhbrauchen. Noch viel
wenıger etabliert das Grundgesetz einen Stdat,; der 1in irgendeinem Sınn als „christlicher
Glaubensstaat“ angesprochen werden könnte.

Darum dürten auch polıtische Parteıen, die siıch als christlich oder Zu christlichen
Glauben bekennen, ıhre Politik nıcht daraut anlegen, ıhr politisches GemehLmwesen 1n
dem Sınn verchristlichen, ıne politische Ordnung aufzurichten, der NUr y]äu-
bige Christen Aaus innerer Überzeugung zustımmen und der NUur s1e sıch Hause
fühlen könnten. Pakistan Mag sıch als „islamischer Staat“ proklamıieren; entsprechend
sıch als „christliıcher Staat“ proklamieren könnte die Bundesrepublik NUur dann, W CN

eın allgemeıiner Consensus bestünde, der Gottes in Jesus Christus erfolgte Offenbarung
anerkennt un annımmt: WIr wiıssen, da{fß davon keine ede se1ın kann. Mangels e1nes
solchen Consensus mu{ der Rechtsstaatlichkeit un: des rechtsstaatlichen Tiın-
Z1ps der Toleranz wiıllen allen denen, die den für Bestand un Fortbestand des Staats
unerläßlichen Minımalkonsens leisten, die volle Freiheit gewährleistet se1n, nach ihrem
Gewiıissen leben, dıes auch dann, W CII nach HDSEIGE christlichen Überzeugung eın
irrendes Gewiıissen 1St (GG Art un 4

Christliche Parteıen werden Werte wWw1e Ehe un Famılie in dem traditionellen christ-
liıchen Sınn, 1n dem s1e 1n das Grundgesetz eingegangen sind, verteidigen und, wenn das
christliche Denken W1e€e beispielsweise 1m Zweıten Vatikanischen Konzıil 1n bezug auf
die Ehe eiınem tieferen Verständnis dieser Werte vordringt, diesen Fortschritt mi1t-
bzw. nachvollziehen: s1e werden bestrebt se1n, dieses ıhr christliches Verständnis für hre
Politik fruchtbar machen un 1n ıhr ZU Tragen bringen, sıch aber nıcht die
Befugnis anmaßen, politische Maßnahmen ergreifen, die VO  3 denjenıgen, die diese
Werte gleichtalls achten, jedoch Au Teil anders interpretieren, als unannehmbar
empfunden un als für S1e untragbar zurückgewlesen werden müfsten.
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Toleranz

Unter der Herrschaft des Grundgesetzes, aber auch nach dem VO Zweiten Vatikani-
schen Konzıil erarbeiteten Verständnis des Toleranzprinzips, SCHAUCK. gesprochen der
Toleranz, nıcht als e1ines bestimmten Umständen kleineren Übels, sondern als
eines hohen sittlichen VWertes, sınd christliche Politiker und VON ihnen getragene poli-
tische Parteien dazu berufen, die christlich verstandenen Werte der Siıttenordnung 1n
überzeugender Weise vorzuleben und ihnen dadurch Respekt verschaffen. Wıe jederPolitiker das echt un damıt zugleich die Pflicht hat, den für die Gemeinschaf bedeut-

Werten, W1e S1e versteht und W1e S1e nach SeINeETr Überzeugung allein richtig
verstanden werden, Achtung und Geltung verschaften, hat der christliche Poli-
tiker sıch für das christliche Verständnis dieser Werte oder besser SCSAQL für diese Werte
in iıhrem christlichen Verständnis einzusetzen, S1e der Gemeinschaft erhalten,
nıcht aber, anderen seine Überzeugung aufzunötigen, und schon 4  a nıcht,
andere einem Verhalten zwıngen, das ihrer eigenen Überzeugung zuwiderliefe.

Wo die rYTenzen lıegen, biıs denen der christliche Politiker darauf hinzuarbeiten
hat un darauf hinarbeiten darf,; durch staatliche Ma{fßßhnahmen und Zuhilfe-
nahme staatlicher Machtmiuittel, insbesondere der Strafgewalt des Stadts, Zuwiderhand-
lungen e}  n die Normen des Sıttengesetzes bekämpfen (Sexualdelikte, Abtrei-
bung!), äfßrt sıch nıcht 1n drei Worten aSch und wiırd in oft schwer bestim-
inen se1in. Grundsätzlich auseinanderzuhalten und darum deutlich unterscheiden sınd
die Fälle, 1n denen jemand LUr oder für mit Strafe belegt wird, das
nach seiner Überzeugung tun befugt ist, und die Fälle, 1n denen SEZWUNSCH oder
doch ruck ZESEIZT würde, Cun, W AasS se1n Gewissen ıhm Lun verbietet:
1ine nochmals andere Kategorie bilden die Fälle, 1in denen jemand durch physischen
Zwang gehindert wırd Lun, W Aas se1n Gewıssen ıhm tun efiehlt und C 19888  — SsCch
des unüberwindlichen ındernisses tun unterläßt. Mıt der allgemeinen Formel, der
Staat dürfe stratrechtlich aHbAG gemeinwohlschädigendes Handeln einschreiten, 1St

nıcht &l  N, weıl auch hier alles VO  e} dem Wertma{fßstab abhängt, der arüber eNt-

scheidet, W as gemeinwohlschädlich 1St oder als Schaden für das Gemeinwohl 4aNZU-

sehen und wIıe dieser Schaden INCSSCIL 1St

Föderalismus und Kompetenz-Kompetenz

Was die beiden Sozialprinzipien angeht, das Solidaritäts- und das Subsidiaritäts-
prinzıp, erhellt schon allein AUS den Artikeln 20; Abs und 28, Abs U daß das
Grundgesetz miındestens 1m ökumenischen Sınn der „verantwortlichen
Gesellschaft“ sich unzweldeutig bekennt. Ob sich auch ummnm Subsidiariıtätsprinzıp
bekenne, 1St heiß umstritten. Eın törmliches Bekenntnis diesem Prinzıp findet sıch
1im Grundgesetz nıcht. Wenn aber das recht verstandene Prinzıp, wI1e hier verfreten
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wurde, ine jedem vernünftigen Menschen ohne weıteres einleuchtende Vernunftwahr-
eit 1St, dann ware die Behauptung, das Grundgesetz stehe ıhm 1n Wiıderspruch,
gleichbedeutend damıt, ihm die gesunde Vernunft abzusprechen oder ındestens 1mM
konkreten Einzelfall ıhm Unvernunft vorzuwerten. Tatsächlich yeht der Streit AaUuUS-

schlie{flıch die negatıve Seite un deren restriktive Auslegung, auf die gestuützt
einıge die staatliche Wirksamkeit weIlt beschränken möchten, daß VO sozıalen
Rechtsstaat ıcht 1e] übrigbliebe un: WIr allen Rühmens VO  a RDO- un: Neo-
Liıberalismus wieder ungefähr beim paläoliberalen Laisser-faire- oder Nachtwächter-

ankämen. Das aber steht 1mM Wıderspruch AT klaren 'Text des Grundgesetzes.
Sieht INan das föderative Prinzıp als iıne konkrete Anwendung (Spezialısierung) des

Subsidiarıtätsprinzıps d} dann waren der schon Art 18 un: die Gewähr-
Jleistung der töderatıven Struktur des Bundes in Art 79 Abs geradezu austormulierte
Anwendungen dieses Prinzıps. Wıe dem aber auch sel, dürfte 2a2um ine einz1ge
Bestimmung des Grundgesetzes gveben, die sich als dem Subsidiariıtätsprinzıp wıder-
sprechend oder als mi1ıt ıhm unvereinbar erweısen ließe Insofern das Subsidiarıtätsprin-
Z1p eın Zuständigkeitsprinzip 1St, AaUuUSs ıhm sıch ableiten laßt, welche nstanz der
Natur der Sache nach für irgendeine Aufgabe zuständig IS könnte INa  - allerdings
als bedenklich ansehen, daß das Grundgesetz dem Bund die Kombpetenz-Kompetenz
versagt; un für sıch muüufßte die Kompetenz-Kompetenz beji der Stelle lıegen, die
allein den vollständigen UÜberblick darüber hat, W as NOtTt M bbE und VO  e AUS der Not

besten abgeholfen werden kann. Diesen Überblick wird 1in aller Regel die oberste
Spiıtze haben, weıl be]1 ıhr die Informationen zusammenstromen. Dem steht jedoch
N, da{ß die oberste Spitze der Versuchung erliıegen kann, ıhre Kompetenz-
Kompetenz mißbrauchen.

Wenn die Väter des Grundgesetzes autf Grund der Erfahrungen mıiıt dem national-
soz1alistischen Totaliıtarısmus diese Gefahr als großß ansahen, da{ S1e deswegen
ylaubten, auch abgesehen VO Dıiktat der Besatzungmächte dem Bund die Kompetenz-
Kompetenz mussen, annn INa  3 iıhnen deswegen keinen Vorwurt machen
un s1e iınsbesondere keines Verstoßes das Subsidiarıtätsprinzıp beschuldigen, das
Ja nıchts anderes gebietet, als hılfreiche Hilfe eisten un: alles unterlassen, W 4s für
die Glieder nıcht hilfreich ware, vielmehr ıhre Entfaltung beeinträchtigen, S1e erdrücken
oder AuUSSaugcCH würde. Inzwischen hat sıch mehrtach als notwendig erwıesen, durch
Änderung des Grundgesetzes die Zuständigkeiten des Bundes erweıtern. Normatıv
1St dazu NUr SaSCH, dafß gerade der christliche Politiker 1n Fragen dieser Art VOIN

parteipolitischen Sonderinteressen abzusehen un: ausschließlich danach entscheiden
hat, welche Verteilung der Zuständigkeiten den tatsächlichen Bedürfnissen besten
entspricht, jede Aufgabe 1n diejenigen Hände legen, die imstande sind und die
Aussicht bieten, die hilfreichste Hılte eıisten.

2497



Die Un:onsparteien ın der Wertfrage

Schlußwort

Das 1St CS, W as der Sozjalethiker alter Schule, der sıch Aaus Überzeugung ZuUur christ-
lıchen, näherhin ZUur katholischen Soziallehre und der ıhr tradıtionell zugrundelıegenden Naturrechtslehre bekennt, dem Thema „Die Unionsparteien VOT der
Wertfrage“ n kann. Selbstverständlich kann un mu ß angesichts der heute be-
stehenden Kontroversen das alles ausnahmslos und rückhaltlos hinterfragt werden.
Schon das Wort „ Wertirage“ 1m IThema erinnert den VWerturteilsstreit. Heute aber
geht nıcht mehr den verhältnismäßig schmalen Gesichtswinkel des Werturteils-
streıts VO  3 1909 oder Sar der „voraussetzungslosen Wıssenschaft“ Virchows Aaus der
Kulturkampfzeit. Heute haben WIr 6S mıt einer geradezu unübersehbaren Fülle ep1-
stemologischer un anderer Proleme Cun, nıcht zuletzt aades der ETSE heute 1n ihrer
Vıirulenz durchschauten, damıiıt allein aber bei weıtem noch nıcht überwundenen Philo-
sophıe VO  > arl Marx.

Nur interdisziplinäre Zusammenarbeit der sich immer weıter spezlalisierenden Hui-
manwiıssenschaften, dazu der Sprachanalyse, der Wiıssenschaftslogik, der Systemtheorie
und einer Reihe anderer wıissenschaftlicher Diszıplinen, die der Zeit, als der Refe-
FrCNT, dem das TIhema „Die Unı10onsparteien VOTL der Wertfirage“ aufgetragen wurde,
se1n Studium absolvierte, noch nıcht einmal dem Namen nach ekannt ; VCI-

spricht heute noch Aussıcht auf eın fruchtbares Ergebnis dieser Hınterfragung. uch eın
weniıger verfrüht auf die Welt gekommener Referent, der seine Studien bereits bei
einem fortgeschritteneren Stand der Wiıssenschaften hätte absolvieren können, ware da
völlig überfordert. Eın einzelner an das überhaupt nıcht mehr schaffen: da braucht
CS e1in Kollektiv hochqualifizierter Miıtarbeiter oder, WENN uns das kollektivistisch
klingt, eın hochqualifiziertes ınterdisziplinäres eam.,
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